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1. Ausgangslage, Zielsetzung, Grundlagen 

Geschichtlicher Rückblick 

Die Passwangstrasse wurde in den Jahren 1729 bis 1732 erbaut, mit dem Ziel, über 

eine Strasse für den Transport des aus Lothringen stammenden Salzes ins Solothur-

ner Gebiet zu verfügen, welche an den hohen Zollgebühren der Stadt Basel vorbei-

führt. Die schmale Strasse des 18. Jahrhunderts mit einer Breite von 3 bis 4 m blieb 

bis 1930 im Wesentlichen unverändert. Da sie die Anforderungen des motorisierten 

Verkehrs nicht erfüllte, wurde sie in den Jahren 1931 bis 1935 deutlich ausgebaut 

und teilweise neu geführt. Die Strasse wurde auf eine Normalbreite von 5.80 m ver-

breitert, mit einer Minimalbreite von 5.50 m und 25 cm-schmalen Mergel-Banketten. 

Die maximale Steigung beträgt beachtliche 10.75 %. 

 

Bild 1 Wendekurven im Gebiet Stucketen um 1931 - 1935 

Die Passwangstrasse hat bis heute ihre Funktion als regionale Verbindungsroute zwi-

schen dem Laufental (bis 1994 Teil des Kantons Bern) und dem Oberaargau, respek-

tive als interne Verbindung des Kantons Solothurn zwischen dem Schwarzbubenland 

und den Bezirken Thal und Solothurn, erfüllt. Spätere Eingriffe betrafen die Sanie-

rung des Tunnels, welcher um 1950 verbreitert und zuletzt 1997 erneuert wurde, so-

wie die periodische Behebung von Schäden infolge Hangrutschungen und Setzun-

gen sowie Reparaturen an den Stützbauwerken. 

  



Amt für Verkehr und Tiefbau 

4 - 18 

Regionale Verbindungsstrasse 

Die Passwangstrasse erfüllt die Funktion einer regionalen Verbindungsstrasse. Sie ist 

als solche beim Bund klassiert. Der zu sanierende Abschnitt zwischen dem Schiltloch 

und dem Ort Neuhüsli weist die typischen Merkmale einer Strassenführung des frü-

hen 20. Jahrhunderts auf. Die Steigungen sind beträchtlich, die Haarnadelkurven 

und die übrigen Kurven in engem Radius haben eine Befahrbarkeit bei moderater 

Geschwindigkeit zur Folge, Kunstbauten wie talseitige Stützkonstruktionen und 

bergseitige Schwergewichtsmauern sind in geringer Anzahl vorhanden. 

Heutige Ausgangslage 

Die Strassenbreite und die knappen Kurvenverbreiterungen sind für ein sicheres 

Kreuzen des Lastwagenverkehrs aus heutiger Sicht ungenügend. Durch den zuneh-

mend schlechteren Zustand des rund 3.5 km langen Streckenabschnitts zwischen 

dem Scheiteltunnel und dem Neuhüsli wurden die Unterhaltsintervalle immer kürzer 

und kostenintensiver. Deshalb wurde im Jahr 2011 eine Sanierungsstudie für den Ge-

samtabschnitt zwischen dem Passwangtunnel Südportal und Neuhüsli erstellt. Basie-

rend auf dieser Studie wurde für den Gesamtabschnitt ein Vorprojekt ausgearbeitet. 

Das Plangenehmigungsverfahren für den Gesamtabschnitt erfolgte im Zeitraum von 

2012 bis 2013 basierend auf diesem Vorprojekt. 

Die Gesamtbauzeit für den gesamten Abschnitt beträgt ca. 11 Jahre. Die defekten 

talseitigen und bergseitigen Stützkonstruktionen des oberen Abschnittes (in der 

nachfolgenden Abbildung grau eingefärbt) mussten jedoch dringend saniert und in-

standgesetzt werden. Deshalb wurde die Sanierung der Passwangstrasse Nord für 

die weitere Projektierung und Realisierung in zwei zeitlich getrennte Projekte «Pass-

wangstrasse Nord, Gesamtsanierung Phase 1» (grau eingefärbt) und «Pass-

wangstrasse Nord, Gesamtsanierung Phase 2» (rot eingefärbt) unterteilt. 

 

Bild 2 Projektperimeter; km 0.0 beim Südportal des Passwangtunnels bis km 3.5 nördlich des 
Restaurants Neuhüsli 

Der Strassenbelag sowie die Stützbauwerke des rot eingefärbten Abschnittes befin-
den sich in einem schadhaften Zustand. Entlang der talseitigen Fahrspur sind Setzun-
gen und Risse im Belag festzustellen, die möglicherweise im direkten Zusammen-
hang mit den Aufschüttungen und dem Verkehr als Auflast stehen. In verschiedenen 
Bereichen wurde der Belag mehrmals aufgeschiftet, d.h. in den Setzungszonen wur-
den die Setzungen jeweils mit Belag aufgefüllt. 

Die bergseitigen Stützmauern zeigen kaum Anzeichen von Bewegungen und Verkip-
pungen, jedoch sind sie in einem beschädigten Zustand. 
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Im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten ist vorgesehen, die Strasse wo nötig zu ver-
breitern. Auf der Talseite werden sämtliche Stützbauwerke ersetzt und auf der Berg-
seite die Stützmauern saniert. 

Linienführung und Erwerb von Grundstücken 

Aufgrund des kleinen Anteils des Schwerverkehrs am ohnehin kleinen Verkehrsauf-

kommen sowie um die erforderlichen Massnahmen für die Verbreiterung in an-

nehmbarem Rahmen zu halten, werden die Kurvenverbreiterungen auf der gesam-

ten Strecke lediglich für den Begegnungsfall «Gelenkbus des öffentlichen Verkehrs – 

Lastwagen und grosse Lieferwagen bis etwa 6.5 t» dimensioniert. Die Ausbauge-

schwindigkeit beträgt 40 km/h. Da grosse Abweichungen der neuen Linienführung 

von der bestehenden Strasse zu erheblichen Eingriffen in die Landschaft und damit 

verbunden zu hohen Kosten führen, soll die horizontale Linienführung an jene der 

bestehenden Strasse angelehnt werden. Die Linienführung wird möglichst gut an 

den Verlauf der bestehenden bergseitigen Stützbauwerke angepasst. Daher ist dort 

vorzusehen, die Verbreiterung talseitig anzuordnen. Die talseitige Strassenverbreite-

rung erfordert zum Teil Landerwerb. Der Kanton wird somit die betroffenen Grund-

stücke erwerben. 

Zielsetzung 

Ziel der Instandsetzung ist es, die heutige Situation zu verbessern und die Dauerhaf-

tigkeit der Strasse zu erhöhen. Gleichzeitig wird die Möglichkeit genutzt, die Platz-

verhältnisse mit verhältnismässigem Aufwand zu verbessern und somit das Kreuzen 

zu erleichtern sowie den Fahrkomfort zu erhöhen. Die bestehenden Kunstbauten 

entlang des Strassenabschnittes sind für eine weitere Nutzungsdauer von 60 Jahren 

zu ertüchtigen. Die neuen Stützmauern werden für eine Nutzungsdauer von 80 Jah-

ren ausgelegt. 

Aufgrund dieser Ausganglage wurden für das vorliegende Projekt folgende Ziele 

formuliert: 

 Substanzerneuerung der Strasse und der bestehenden Kunstbauten 

 Erhöhen der Verkehrssicherheit für sämtliche Verkehrsteilnehmer 

 Stabilisierung des Strassenkörpers mit zweckmässigen Stützkonstruktionen 

 Verbesserung der Befahrbarkeit durch lokale Strassenverbreiterung 

 sorgfältige Integration des Strassenbaus zum Schutz des Landschaftsbildes 

und zur Einhaltung der Auflagen des schweizerischen Heimatschutzes 

 Umsetzen der Anforderungen des Behindertengleichstellungs-Gesetzes beim 

Neuhüsli (Haltestellen des öffentlichen Verkehrs) 

 Verbesserungen für den öffentlichen Verkehr 

 Funktion der regionalen Verbindungsstrasse als wichtige Verbindung und 

Identifikationselement stärken. 
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Grundlagen 

Folgende Unterlagen bilden die Grundlagen des Projektvorhabens: 

 Gesamtes Bauwerksdossier im betreffenden Streckenabschnitt. 

 Bericht über den Bau der Passwangstrasse, Baudepartement des Kantons  

Solothurn, 1935. 

 Bericht "Situationsanalyse Passwangstrasse", SMT AG Solothurn,  

Dezember 2007. 

 Bericht "QM-Plan Bauherr", Amt für Verkehr und Tiefbau,  

Solothurn, 3.12.2010. 

 Sanierungsstudie (Gesamtabschnitt, km 0.000 bis km 3.550), "Dossier des Vor-

projektes", Fürst Laffranchi GmbH, Wolfwil, September 2011 

 Vorprojekt (Gesamtabschnitt, km 0.000 bis km.3.550), "Dossier des Vorpro-

jektes", Fürst Laffranchi GmbH, Wolfwil, November 2012. 

 Bericht: "Gesamtsanierung und Instandsetzung Passwangstrasse Nord,  

Südportal Passwangtunnel bis Restaurant Neuhüsli - Baugrunderkundung", 

SOLGEO AG, 18.06.2012. 

 Passwangstrasse Nord, Passwangtunnel Südportal - Neuhüsli, "Gesamtsanie-

rung und Instandsetzungsprojekt, km 0.000 bis 3.555, Erschliessungsplan, 

Projektmappe", Fürst Laffranchi GmbH, Wolfwil, 31.07.2012. Genehmigung 

durch RRB 2013/1568 vom 26. August 2013 

 Passwangstrasse Nord, Tunnelportal Nord bis Schiltloch, "Beurteilung passive 

Sicherheit", BBS Ingenieure, Winterthur 20. August 2013. 

 Bericht: "Gesamtsanierung und Instandsetzung Passwangstrasse Nord,  

Tunnelportal Nord bis Schiltloch., km 0.180 bis 1.500 - Zusätzliche geologi-

sche Abklärungen 2014", SOLGEO AG, 18.06.2014 und Beilagen. 

 Passwangstrasse Nord, Passwangtunnel Nordportal - Schiltloch, "Gesamtsa-

nierung Passwangstrasse Nord, km 1.450 bis 3.555, überarbeitetes Vorpro-

jekt, Dossier des Vorprojektes", Fürst Laffranchi GmbH, Wolfwil, 27.07.2018. 

 Bericht: "Gesamtsanierung und Instandsetzung Passwangstrasse Nord,  

Schiltloch bis Neuhüsli, km 1.450 bis 3.550 - Zusätzliche geologische Abklä-

rungen 2018", SOLGEO AG, 31.07.2018, inkl. Beilagen. 

 Passwangstrasse Nord, Schiltloch–Neuhüsli, km 1.450 - 3.550, "Instandset-

zung Passwangstrasse Nord, Bauprojekt, Kostenvoranschlag", Fürst Laffran-

chi GmbH, Wolfwil, 31.03.2019. 

 Passwangstrasse Nord, Schiltloch-Neuhüsli km 1.450 - 3.550, "Gesamtsanie-

rung und Instandsetzungsprojekt Phase 2, Bauprojekt, Nutzungsvereinba-

rung", Fürst Laffranchi GmbH, Wolfwil, 31.03.2019. 

 Passwangstrasse Nord, Schiltloch-Neuhüsli km 1.450 - 3.550, "Gesamtsanie-

rung und Instandsetzungsprojekt, Bauprojekt, Projektbasis", Fürst Laffranchi 

GmbH, Wolfwil, 31.03.2019. 

 Passwangstrasse Nord, Schiltloch-Neuhüsli km 1.450 – 3.550, "Gesamtsanie-

rung und Instandsetzungsprojekt, Bauprojekt, Pläne des Bauprojektes", Fürst 

Laffranchi GmbH, Wolfwil, 31.03.2019. 
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2. Projektbeschrieb 

Vorgesehener Ausbaustandard 

Auf dem beschriebenen Strassenabschnitt wird die Passwangstrasse aufgrund der  

engen Verhältnisse z.T. verbreitert. Die neue projektierte Strassenbreite wird auf 

mindestens 6.30 m fahrbare Breite festgelegt. An beiden Strassenrändern sind Be-

lagsrinnen mit einer Breite von ca. 50 cm vorgesehen. In den Bereichen ohne Stütz-

bauwerke ist zusätzlich ein Bankett von 45 cm geplant. Im Strassenbereich ohne 

Kunstbauten sind Stellplatten SN8 auf der Bergseite und Schalensteine Typ 12 A auf 

der Talseite als Belagsabschluss vorgesehen. 

 

Bild 3 Regelquerschnitte Passwangstrasse Nord km 1.450 bis 3.550 

Als Belag wird Walzasphalt mit einer Gesamtstärke von 15 cm eingebaut. Die beste-

hende Kofferung, die Kiesschicht unter dem Belag, wird auf dem ganzen Strassenab-

schnitt bis zu einer minimalen Tiefe von 80 cm ersetzt. In den Strassenabschnitten 

mit bestehenden talseitigen Stützmauern werden die Mauerköpfe abgebrochen und 

mit neuen Stützkonstruktionen ersetzt. 

Die Instandsetzungsmassnahmen werden für die einzelnen Projektabschnitte in den 

folgenden Unterkapiteln erläutert. 

Projektperimeter km 1.450 bis 1.950 

Die neue talseitige Stützmauerkonstruktion zwischen km 1.520 und 1.675 wird mit 

Grossbohrpfählen, Durchmesser 62 cm in der Längsachse versetzt fundiert. Die Gross-

bohrpfähle werden mit sulfatbeständigem Beton ausgeführt (unregelmässige Gips-

linsen). Die Geometrie der Stützbauwerke ist so festgelegt, dass die Pfähle ab einem 

Planum von min. 6 m Breite gebohrt werden können (siehe Bild 4). 
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Bild 4 Projektperimeter ca. km 1.600 talseitige Stützmauer auf Grossbohrpfählen 

Die horizontale Fläche der talseitigen Stützmauer wird mit 5 mm starkem Flüssig-

kunststoff abgedichtet. Als Schutzschicht wird ein Gussasphalt MA 11NP mit einer 

Schichtstärke von 40 mm eingebracht. Auf den Konsolköpfen werden neue Fahr-

zeugrückhaltesysteme (Leitplanken) montiert. Für den Schutz der Konsolköpfe ist 

eine hydrophobierende Imprägnierung (reduzierte Wasseraufnahme) als Oberflä-

chenschutz vorgesehen. 

Auf der Bergseite, zwischen km. 1.725 und 1.800 werden die bestehenden vorfabri-

zierten Stellplatten abgebrochen und eine neue Schwergewichts-Stützmauermauer 

gebaut (siehe Bild 5).  

 

Bild 5 Projektperimeter ca. km 1.750 bergseitige Stützmauer 
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Die bestehende bergseitige Schwergewichts-Stützmauer im Bereich Lochhöchi wird 

erhalten, jedoch provisorisch rückverankert und instandgesetzt. 

 

Bild 6 Projektperimeter ca. km 1.910 Instandsetzung der Bergseitigen Stützmauer Lochhöchi 

Projektperimeter km 1.950 bis 2.850 

Zwischen km 2.050 und 2.200 sowie km 2.310 und 2.470 werden neue eingedeckte 

Stützmauerkonstruktionen zur Stützung der talseitigen Fahrbahn vorgesehen. Die 

Konstruktionen werden unter dem Strassenfeld gebaut, damit das Landschaftsbild 

möglichst nicht verändert wird. Diese Anforderung wurde vom Heimatschutz bei der 

Auflage des Erschliessungsprojektes gestellt. Die eingedeckten Stützkonstruktionen 

werden nicht abgedichtet. 

Die Stützmauerkonstruktionen fundieren auf Grossbohrpfählen mit einem Durch-

messer von 90 cm und werden mit 2 Mikropfählen mit einem Durchmesser von 

50 mm rückverankert. Auf den vertikalen Stützmauerwänden sind Filterplatten vor-

gesehen. Auf der Bergseite werden die bestehenden Schwergewichts-Stützmauern 

provisorisch rückverankert und instandgesetzt. Die Mauerwände und Mauerkronen 

werden aufgeraut und vorbetoniert bzw. erhöht. 
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Bild 7 Projektperimeter ca. km 2.150 neue eingedeckte Stützmauerkonstruktion und Instand-

setzung der bestehenden Stützmauer auf der Bergseite 

Zwischen km 2.400 und 2.550 sowie km 2.600 und 2.850 werden in den Weideflä-

chen auf der Bergseite Sickergräben realisiert, welche an die Strassenentwässerung 

angeschlossen werden. Die eingedeckte Stützkonstruktion wird nicht abgedichtet. 

Projektperimeter km 2.850 bis 3.550 

Zwischen km 2.800 und 3.060 wird eine neue eingedeckte Stützmauerkonstruktion 

auf Grossbohrpfählen gebaut. Ab km 3.060 bis 3.430 erfordert die Verbreiterung der 

Strasse den Bau einer fugenlosen Lehnenkonstruktion (Hangbrücke) auf der Talseite. 

Die Lehnenkonstruktion wird über den bestehenden Stützmauern gebaut und in ei-

nem Abstand von ca. 8.5 m auf Mikropfahlböcken fundiert. Die Mikropfähle mit ei-

nem Durchmesser von 63.50 mm werden in der Schutzstufe 3a (hoher Korrosions-

schutz) mit Sackankern (Ankerstrümpfe aus Hochleistungstextilien) ausgebildet. Für 

die Injektionen wird ein sulfatbeständiges Injektionsmittel verwendet (Gipslinsen im 

Untergrund). Die horizontalen Flächen der Stützbauwerke werden mit 5 mm-PMMA-

Flüssigkunststoff abgedichtet. Als Schutzschicht wird ein Gussasphalt MA 11NP mit 

einer Schichtstärke von 40 mm eingebracht. Auf den Konsolköpfen werden neue 

Fahrzeugrückhaltesysteme montiert. Für den Schutz der Konsolköpfe wird eine hyd-

rophobierende Imprägnierung vorgesehen. 

Sämtliche bestehenden bergseitigen Stützmauern werden instandgesetzt. Die Mau-

ern und Kronen werden aufgeraut, vorbetoniert und erhöht.  
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Bild 8 Projektperimeter ca. km 3.350 Lehnenkonstruktion auf Mikropfählen mit Instandset-

zung der bestehenden Stützmauer auf der Bergseite 

 Sanierungs- und Instandsetzungsvarianten 

Im Rahmen des Vorprojektes wurden insbesondere für die Kunstbauten verschie-

dene Sanierungs- und Instandsetzungsvarianten untersucht. Das Projekt wurde ein-

gehend bezüglich Kosten und Nutzen optimiert. Als wirtschaftlichste und nachhal-

tigste Lösung hat sich bei den Kunstbauten eine Kombination mit Mikropfählen und 

Grossbohrpfählen als Fundationsmethode ergeben. 

In das Bauprojekt der Phase 2 flossen zudem die Erkenntnisse aus der Sanierung der 

Phase 1 ein. Das Projekt konnte dementsprechend optimiert werden. Dies insbeson-

ders bezüglich der angetroffenen geologischen Bedingungen, welche bei der Aus-

führung der Phase 1 aufgeschlossen wurde. 

Vor dem Hintergrund der hohen Baukosten wurden verschiedene Varianten betref-

fend die mögliche zeitliche Staffelung der Instandsetzungsarbeiten untersucht. 

Grundsätzlich sind zwei Varianten möglich: 

Variante 1: konzentrierte Instandsetzung des Gesamtabschnittes innerhalb der 

nächsten 5 Jahre (2020 bis 2024). Die damit verbundenen Kosten entsprechen den 

unter Ziffer 6 ausgewiesenen 25 Mio. Franken. 

Diese Variante erlaubt den Ausbau der Strasse unter Einhaltung von allen gestellten 

Randbedingungen innerhalb der nächsten 5 Jahre und verlängert die Nutzungs-

dauer der Strasse um 80 Jahre, mit dem Ziel den Unterhalt zu minimieren. Die Kos-

ten für die Umsetzung der Variante 1 betragen rund 25 Mio. Franken. 
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Abbildung: Bausaisons Variante 1 

Variante 2: zeitliche Staffelung der Instandsetzung von dringend zu sanierenden 

Abschnitten innerhalb der nächsten 3 Jahre (2020 bis 2022). Verschiebung der In-

standsetzung der übrigen Abschnitte in den Zeitraum 2030 / 2031. Zwischenzeitlicher 

baulicher Unterhalt dieser Abschnitte. 

Die Schäden im Bereich der Bausaisons 2020, 2021 und 2022 sind akut und betreffen 

sowohl die Gebrauchstauglichkeit als auch die Tragsicherheit des Strassenkörpers 

und der Stützkonstruktionen. In diesem Abschnitt ist eine dringende Intervention 

unumgänglich. 

Im Abschnitt der Bausaison 2030 verläuft die Strasse zum grossen Teil entlang von 

Weiden mit einer relativ flachen Topographie. Der Hangwasserspiegel liegt knapp 

unterhalb des Strassenfeldes. In den Böschungen sind lokale Wasseraustritte, die bis 

zur Strasse gelangen. Der Strassenabschnitt weist erhebliche Schäden auf und ist un-

terhaltsintensiv, jedoch ist die Tragsicherheit in diesem Abschnitt nicht gefährdet. 

Die Instandsetzung und der Ausbau der Strasse in diesem Abschnitt könnten um 

ca.  10 bis 15 Jahre zurückgestellt werden. 

Der geradlinige Abschnitt der Bausaison 2031 stellt die Verbindung zwischen der 

Phase 1 und der Phase 2 dar. Der Abschnitt ist schadhaft, jedoch ist die Tragsicher-

heit des Strassenkörpers nicht in Gefahr. Die Restnutzungsdauer beträgt ca. 10 bis 

15 Jahre. 

In den Abschnitten der Bausaisons 2030 und 2031 sind aber über die 10 Jahre Unter-

haltsarbeiten unumgänglich. Der Deckbelag muss in der Bausaison 2020 erneuert 

werden. Lokal sind Schäden an den Kunstbauten vorhanden, die ebenfalls eine Inter-

vention benötigen. Dazu kommen Kosten in den weiteren Jahren für Unterhaltsar-

beiten und lokale Reparaturen, da in diesen Bereichen mit Verschiebungen des Stras-

senkörpers zu rechnen ist. Ebenfalls müssen Provisorien für die Strassenentwässe-

rung der Bausaison 2022 erstellt werden, da diese nicht definitiv mit dem Abschnitt 

der Bausaison 2021 verbunden werden können. 
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Die Kosten für die Umsetzung der Variante 2 betragen rund 27.3 Mio. Franken. 

 

Abbildung: Bausaisons Variante 2 

 
Die konzentrierte Instandsetzung weist somit gegenüber einer Staffelung der In-

standsetzungsarbeiten über die nächsten 12 Jahre Minderkosten von rund 2,3 Mio. 

Franken auf. Diese Mehrkosten resultieren aus den erforderlichen zusätzlichen Provi-

sorien und dem baulichen Unterhalt. Im Weiteren sind mit einer konzentrierten In-

standsetzung gegenüber einer Staffelung folgende Vorteile verbunden: 

 Minimierung der Unterhaltskosten 

 alle Auflagen aus dem Auflageprojekt werden zeitnah umgesetzt 

 es sind keine Provisorien notwendig (z. B. Strassenentwässerung) 

 es ist mit einem grösseren Vergabeerfolg der Bauarbeiten infolge höherem 

Auftragsvolumen zu rechnen 

 höhere Ausführungsqualität infolge Kontinuität (kein Wechsel der Planer 

und Unternehmung). 

Schlussfolgerung 

Der Variantenvergleich zeigt, dass die Variante 1 für die Gesamtsanierung der Pass-

wangstrasse Nord Phase 2 mittel- und langfristig die grösseren Vorteile bietet. 

 Werkleitungen und Entwässerungen 

Die bestehende Strassenentwässerung muss neu konzipiert werden. 

Die Einlaufschächte werden tal- und bergseitig direkt im Bereich der Belagsrinnen in 

einem Abstand von ca. 40 m positioniert. Das Wasser aus den Schächten wird in ei-

ner Transport- und Sickerleitung gesammelt und in einem Abstand von ca. 120 m an 

Schlammsammler angeschlossen. Aus den Schlammsammlern wird das Wasser in ei-

ner Transportleitung bis zu den Vorflutern "Stucketenbach" bzw. "Lüssel" transpor-

tiert und dort eingeleitet. Zur Begrenzung der Abfliessgeschwindigkeit in den Trans-

portleitungen werden vor den Vorflutern Wirbelfallschächte ins Entwässerungssys-

tem eingebaut. 

Bei Regenwetter entsteht auf den Weiden Oberflächenwasser, das heute an diversen 

Stellen über die Kantonsstrasse fliesst. Zwischen km 2.400 und 2.550 sowie km 2.600 

und 2.850 werden in den Weideflächen auf der Bergseite deshalb Sickergräben reali-

siert. Somit entwässern die Weiden nicht mehr über die Kantonsstrasse sondern über 

das Strassenentwässerungssystem. Es ist davon auszugehen, dass verschiedene an die 

Strassenflächen angrenzende Grundstücke über Drainageleitungen verfügen, welche 

stellenweise an das Entwässerungssystem der Strasse angeschlossen sind. Das Gleiche 
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gilt für die Abwasserleitungen von Weidebrunnen. Diese Drainageleitungen und 

Brunnenentwässerungen sind zum Teil in der Bauwerksdokumentation erfasst. Diese 

Leitungen werden ebenfalls an das neue Entwässerungssystem angeschlossen. 

Die Kanalisationsleitung ab dem Hof Breiti wird zurzeit an der Aussenfläche der tal-

seitigen Stützmauer geführt. Im Zusammenhang mit der Instandsetzung der Strasse 

ist diese Leitung unterirdisch in der Böschung am Fuss der bestehenden talseitigen 

Stützmauer zu führen. 

Im bestehenden Strassenabschnitt, insbesondre im Bereich Neuhüsli, sind mehrere 

Werkleitungen vorhanden, die im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten erneuert 

werden müssen. 
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3. Kosten 

 Kostenvoranschlag 

Die Kosten für die Variante 1 wurden auf der Basis des Bauprojekts ermittelt. Für alle 

Bauelemente wurden die zugehörigen Mengen berechnet und mit den entsprechen-

den Einheitspreisen (Richtofferten oder Erfahrungswerten) multipliziert. 

Die Projektierungskosten waren in den Sammelverpflichtungskrediten für 

Kleinprojekte Beginn 2016 (KRB Nr. SGB 131/2015 vom 8. Dezember 2015, RRB 

Nr. 2015/2164 vom 22. Dezember 2015) und den Sammelverpflichtungskrediten für 

Kleinprojekte Beginn 2018 (KRB Nr. SGB 0146/2017 vom 12. Dezember 2017, RRB 

Nr. 2017/1494 vom 4. September 2017) eingestellt. 

Gemäss detaillierter Kostenschätzung ist mit folgenden Gesamtkosten zu rechnen 

(inkl. MWST., Genauigkeit +/- 10 %, Stand April 2019). 

Grundlagen Fr. 510'000.--   

Honorare Fr. 2'518'000.--   

Baumeisterarbeiten Fr. 23'310'000.--   

Reserve für Unvorhergesehenes  Fr. 412'000.--   

Bruttoinvestitionskosten   Fr. 26'750'000.-- 

Davon zu Lasten Planungskredit K16 

(3TK.01161.P) 
Fr. -350'000.--   

Davon zu Lasten Planungskredit K18 

(3TK.01291.P) 
Fr. -1'400'000.--   

Brutto-Investitionskosten 

Ausführungskredit (Verpflichtungskredit) 
 inkl. MWST. Fr. 25'000'000.-- 

Zeitlicher Finanzbedarf Variante 1, Zeithorizont 5 Jahre (inkl. MWST.) 

Bausaison / Abschnitt Gesamtbausumme 

2020 - 2024 / km 3.550 - 1.450  Fr. 25'000'000.00 

2020 / km 3.550 - 3.260 Fr. 5'600'000.00 

2021 / km 3.260 - 2.850 Fr. 6'800'000.00 

2022 / km 2.850 - 2.275 Fr. 5'000'000.00 

2023 / km 2.275 - 1.900 Fr. 4'000'000.00 

2024 / km 1.900 - 1.450 Fr. 3'600'000.00 

 

Die Instandsetzungsarbeiten starten im Bereich Neuhüsli bei km 3.550 und werden in 

den Bausaisons sukzessiv bergwärts bis ins Schiltloch geführt und an den Abschnitt 

der Phase 1 angeschlossen. 
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 Kennzahlen 

Ausbaulänge ca. 2'100 m 

- davon Teilprojekt 1, 2020 ca. 290 m 

- davon Teilprojekt 2, 2021 ca. 410 m 

- davon Teilprojekt 3, 2022 ca. 575 m 

- davon Teilprojekt 4, 2023 ca. 375 m 

- davon Teilprojekt 5, 2024 ca. 450 m 

Belagsabbruch ca. 8'600 t 

Betonabbruch ca. 600 m3 

Aushub ca. 27'000 m³ 

Grossbohrpfähle ca. 2'200 m 

Mikropfähle ca. 12'500 m 

Spritzbetonwände ca. 2'500 m² 

Nägel / ungespannte Anker ca. 5'800 m 

Schalungen ca. 6'800 m² 

Bewehrungen ca. 950 t 

Ortbeton ca. 4'500 m³ 

Kunststoffabdichtungen (PMMA) ca. 1'700 m² 

Gussasphalt ca. 115 t 

Kanalisationen und Entwässerungen ca. 2'500 m 

Sickerleitungen ca. 4'500 m 

Werkleitungen ca. 400 m 

Fundationsschichten ca. 16'700 m³ 

Walzasphalt ca. 6'500 t 

Fahrzeugrückhaltesysteme ca. 750 m 

Strassenmarkierungen ca. 6'300 m 

Temporäre Landbeanspruchung ca. 16'000 m2 

Landerwerb ca. 6'350 m2 
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4. Termine 

Voraussichtlich Kreditgenehmigung Ende 2019 

Projektierung Mai bis Dezember 2019 

- Bauprojekt Mai 2019 

- Submissionsprojekt Oktober 2019 

- Publikation Amtsblatt voraussichtlich November 2019 

- Vergabe Baumeisterarbeiten voraussichtlich Januar 2020 

Bauausführung voraussichtlich 2020 - 2025 

- Beginn Ausführung TP1, km 3.550 – 3.260 voraussichtlich März 2020 

- Beginn Ausführung TP2, km 3.260 – 2.850 voraussichtlich März 2021 

- Beginn Ausführung TP3, km 2.850 – 2.275 voraussichtlich März 2022 

- Beginn Ausführung TP4, km 2.275 – 1.900 voraussichtlich März 2023 

- Beginn Ausführung TP5, km 1.900 – 1.450 voraussichtlich März 2024 

- Deckbelagsarbeiten voraussichtlich Sommer 2025 

Bauende  voraussichtlich 2025 

Abrechnungs-RRB voraussichtlich 2026 
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 Bauablauf 

Ausgewählte Bauphasen, Bausaison 2020, km 3.550 - 3.260 

 

Bauphase 1 

1. Leitschranken / Absperrung 

2. Abbruch Geländer und Belag 

3. Aushub 

4. Abbruch Krone Stützmauer 

5. Spritzbeton 

6. Nägel bohren (1) 

 

Bauphase 2 

1. Nägel Bohren (2) 

2. Magerbeton 

3. Mikropfähle bohren 

 

Bauphase 5 

1. Schutzzelt aufbauen 

2. Kugel- und Sandstrahlen 

3. Abdichtung (PMMA) spritzen 

4. Schutzschicht (MA) 

5. Provisorische Brüstung 

 

Bauphase 9 

1. Stützmauer rückverankern und 

instandsetzen 

2. Entwässerung einbauen 

3. Material (Koffer) einbauen 

 


